
Beschluss 
der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

vom 24. November 2005 
in Hofgeismar 

 
 

Die Anträge aus den Kreissynoden werden wie folgt verwiesen: 
 

1.) Stadtkirchenkreis Kassel und Kirchenkreis Ziegenhain bezüglich des  
Finanzzuweisungsgesetzes an den Rat der Landeskirche, mit der Auflage 
der Weiterleitung an die zuständigen Gremien; 
 
die verspätet eingegangenen Anträge der Kirchenkreise Witzenhausen und 
Hofgeismar bezüglich des Finanzzuweisungsgesetzes an den Rat der 
Landeskirche; 
 

2.) der verspätet eingegangene Antrag des Kirchenkreises Fulda bezüglich  
der Telefonseelsorge an den Rat der Landeskirche. 
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